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Herausgeber und Verleger:   
Der Bürgermeister der Gemeinde Bestwig, Bürger- und Rathaus, Rathausplatz 1, 59909 Bestwig 
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Bezugsmöglichkeiten und Bezugsbedingungen: 
Das Bekanntmachungsblatt kann im Bürger- und Rathaus Bestwig, Zimmer E 17 (Poststelle), bezogen werden. Bei Versand 
wird ein pauschaler Kostenbeitrag von 23,00 € pro Kalenderjahr erhoben. Der Betrag ist zu Beginn des Jahres an die Gemein-
dekasse Bestwig (Sparkasse Hochsauerland IBAN: DE04 4165 1770 0000 0038 89 I BIC: WELADED1HSL) zu zahlen. 
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für das Haushaltsjahr 2019 
 
2.  Bekanntmachung vom 29.01.2019 über das Widerspruchsrecht nach dem 

Bundesmeldegesetz im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen 
 
3. Bekanntmachung des Hochsauerlandkreises vom 25.01.2019 für Staatsangehö-

rige der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger) zur 
Wahl zum Europäischen Parlament in der Bundesrepublik Deutschland 

 
4. Bekanntmachung vom 25.01.2019 über die Feststellung des Jahresabschlusses 

2017 des Abwasserwerks der Gemeinde Bestwig und die Verwendung des Jah-
resüberschusses 2017 

 
5. Bekanntmachung vom 25.01.2019 des abschließenden Vermerks der Gemein-

deprüfungsanstalt (GPA NRW) in Herne über die Jahresabschlussprüfung 2017 
des Abwasserwerks der Gemeinde Bestwig 
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1  
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

 
1. Haushaltssatzung der Gemeinde Bestwig für das Haushaltsjahr 2019 
 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zur Zeit gültigen Fassung, 
hat der Rat der Gemeinde Bestwig mit Beschluss vom 19.12.2018 folgende Haushaltssatzung 
erlassen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Ge-
meinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende 
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird 
 
 
im Ergebnisplan mit  

 dem Gesamtbetrag der Erträge auf    20.290.841 €  
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf    22.414.740 € 
 
im Finanzplan mit 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungs- 
 tätigkeit auf    18.412.590 € 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs- 
 tätigkeit auf    19.887.488 € 

 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf           3.393.240 € 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf     5.170.500 € 

 
  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf       1.915.000 € 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf    439.012 € 

 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 
1.770.000 € festgesetzt.  
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszah-
lungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 75.000 € festgesetzt. 
 

 
§ 4 

 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis-
ses im Ergebnisplan wird auf 2.046.783,46 €  
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergeb-
nisses im Ergebnisplan wird auf 77.115,54 € festgesetzt. 
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§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dür-
fen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt. Darin enthalten sind die Kredite aus dem Programm 
NRW.Bank.Gute Schule 2020.   
 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 
2019 wie folgt festgesetzt:  
 
1.  Grundsteuer 
 1.1   für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 246 v.H. 
 1.2   für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf     488 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer auf        460 v.H. 
 
 

§ 7 
 

Nach dem Haushaltssicherungskonzept 2015 bis 2025 und der Vierten Fortschreibung (2019) 
ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2025 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskon-
zept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes 
umzusetzen. 
 
 

2.  Bekanntmachung 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit 
gemäß § 80 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) öffent-
lich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 Abs. 5 GO 
NRW dem Landrat des Hochsauerlandkreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde in 
Meschede mit Schreiben vom 27.12.2018 angezeigt. Mit gleichem Schreiben wurde die Ge-
nehmigung zur Verringerung der allgemeinen Rücklage gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW und die 
Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Abs. 2 GO NRW beantragt.  
 
Die nach § 75 Abs. 4 GO NRW erforderliche Genehmigung zur Verringerung der allgemeinen 
Rücklage ist vom Landrat des Hochsauerlandkreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde 
in Meschede mit Verfügung vom 25.01.2019 erteilt worden.  
 
Die nach § 76 Abs. 2 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 
ist vom Landrat des Hochsauerlandkreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde in 
Meschede mit Verfügung vom 25.01.2019 erteilt worden.  
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt ab sofort gem. § 80 Abs. 6 GO NRW bis zur Fest-
stellung des Jahresabschlusses 2019 im Bürger- und Rathaus, Rathausplatz 1, 59909 Bestwig 
(Hauptamt und Finanzverwaltung / Zimmer 2.41), zu folgenden Öffnungszeiten zur Einsicht-
nahme aus: 
 
 Montag bis Mittwoch   8.30 – 16.00 Uhr durchgehend 
 Donnerstag    8.30 – 18.00 Uhr durchgehend 
 Freitag     8.30 – 13.00 Uhr 
 
Der Haushaltsplan ist weiterhin unter der Adresse  www.bestwig.de  im Internet verfügbar. 
Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 

http://www.bestwig.de/
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Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes öffentliches Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Bestwig vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Bestwig, den 31.01.2019 
 
 
 
Péus 

____________ 
 

2  
 
Gemeinde Bestwig 
Der Bürgermeister  
Hauptamt und Finanzverwaltung 
Az.: 12 91 13                                  Bestwig, den 29.01.2019 

 
 

 
Bekanntmachung über das Widerspruchsrecht nach dem Bundesmeldegesetz im 
Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen 

 
 
Das Bundesmeldegesetz (BMG) vom 3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084) in der aktuellen 
Fassung gestattet der Meldebehörde die Weitergabe von Daten, wie Vor- und Familien-
namen, akademische Grade und Anschriften, soweit der Betroffene dieser Auskunftser-
teilung nicht widersprochen hat.  
 
 
Sie haben ein Widerspruchsrecht gegen die Übermittlung von Daten 
 

an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen 
im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorange-
henden Monaten (§ 50 Abs. 1 und 5 BMG)  

 
 
Den Widerspruch können Sie beim Bürgermeister der Gemeinde Bestwig, Bürgerbüro, 
Zimmer E55, Rathausplatz, 59909 Bestwig, schriftlich einlegen oder zur Niederschrift 
erklären. 
Auf dieses Widerspruchsrecht wird hiermit nach § 50 Abs. 5 BMG hingewiesen. 
 
 
 
Péus 

________ 
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3  
Bekanntmachung  

für Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Uni-
onsbürger) zur Wahl zum Europäischen Parlament in der Bundesrepublik 
Deutschland 
 
 
Am 26. Mai 2019 findet die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus 
der Bundesrepublik Deutschland statt. An dieser Wahl können Sie aktiv teilnehmen, 
wenn Sie am Wahltag 
 
1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-

on besitzen, 
 
2. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
 
3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland oder in den 

übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 1) eine Wohnung innehaben o-
der sich mindestens seit dieser Zeit sonst gewöhnlich aufhalten (auf die Dreimo-
natsfrist wird ein aufeinanderfolgender Aufenthalt in den genannten Gebieten an-
gerechnet), 

 
4. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europä-

ischen Union, dessen Staatsangehörigkeit Sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht 
zum Europäischen Parlament ausgeschlossen sind, 

 
5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen sind. 

Die erstmalige Eintragung erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist auf einem 
Formblatt zu stellen; er soll bald nach dieser Bekanntmachung abgesandt 
werden. 

 
Einem Antrag, der erst nach dem 5. Mai 2019 bei der zuständigen Gemeindebe-
hörde eingeht, kann nicht mehr entsprochen werden (§ 17a Abs. 2 der Europa-
wahlordnung). 

 
Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrages bei der Wahl am 13. Juni 1999 oder ei-
ner späteren Wahl zum Europäischen Parlament in ein Wählerverzeichnis der 
Bundesrepublik Deutschland eingetragen worden, so ist ein erneuter Antrag nicht 
erforderlich. Die Eintragung erfolgt dann von Amts wegen, sofern die sonstigen 
wahlrechtlichen Voraussetzungen vorliegen. Dies gilt nicht, wenn Sie bis zum 
oben angegebenen 21. Tage vor der Wahl gegenüber der zuständigen Gemein-
debehörde auf einem Formblatt beantragen, nicht im Wählerverzeichnis geführt 
zu werden. Dieser Antrag gilt für alle künftigen Wahlen zum Europäischen Par-
lament, bis Sie erneut einen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stel-
len. 

 
Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 1994) in ein Wählverzeichnis in der Bun-
desrepublik Deutschland eingetragen worden, müssen Sie für eine Teilnahme an 
der Wahl einen erneuten Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. 

 
Nach einem Wegzug in das Ausland und erneutem Zuzug in die Bundesrepublik 
Deutschland ist ein erneuter Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis er-
forderlich. 
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Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merkblätter können bei den Ge-
meindebehörden in der Bundesrepublik Deutschland angefordert werden, außerdem 
stehen sie unter www.bundeswahlleiter.de zum Download bereit. 
 

Für ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist u. a. Voraussetzung, dass sie am Wahltag  
 
1. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
 
2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
 
3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europä-

ischen Union, dem Sie angehören, von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. 
 
Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis oder mit den Wahlvorschlägen 
ist eine Versicherung an Eides statt abzugeben über das Vorliegen der o. g. Vorausset-
zungen für die aktive oder passive Wahlteilnahme. 
 
 
Meschede, den 25. Januar 2019 
 
 
Der Kreiswahlleiter 
des Hochsauerlandkreises 
für die Europawahl 2019 
 
 
gez. 
 
Dr. Schneider 

 

__________ 
1)  Nicht zu berücksichtigen ist ein Aufenthalt im Vereinigten Königreich Großbritan-

nien und Nordirland nach dem Zeitpunkt, ab dem nach Artikel 50 Absatz 3 EUV 
die Verträge dort keine Anwendung mehr finden. 

 

___________ 
 
 

4  
Bekanntmachung 

 
über die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 des Abwasserwerks der Ge-

meinde Bestwig und die Verwendung des Jahresüberschusses 2017 
 
 

Gemäß § 26 (3) der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVo 
NRW) in der aktuellen Fassung, wird hiermit die Feststellung des Jahresabschlusses 
2017 des Abwasserwerks der Gemeinde Bestwig sowie die Verwendung des Jahres-
überschusses 2017 wie folgt bekannt gemacht: 
 
In seiner Sitzung vom 21. November 2018 hat der Rat der Gemeinde Bestwig den ge-
prüften Jahresabschluss 2017 des Abwasserwerks der Gemeinde Bestwig mit einer 
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Bilanzsumme in Höhe von 22.962.669,58 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 
227.557,03 € festgestellt. Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung in das Jahr 
2018 vorgetragen werden. Der Betriebsleitung wurde einstimmig Entlastung erteilt. 
 

Bestwig, den 25.01.2019 

 

BM Ralf Péus 

Betriebsleiter des Abwasserwerks der Gemeinde Bestwig 

 

___________ 

 
5 

Bekanntmachung 
 

des abschließenden Vermerks der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW) in Herne 
über die Jahresabschlussprüfung 2017 des Abwasserwerks der Gemeinde Best-

wig  
 
 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes 
Abwasserwerk der Gemeinde Bestwig. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31.12.2017 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Röhricht – Dr. 
Schillen GmbH, Bielefeld, bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 20.07.2018 den nachfolgend dargestellten Bestätigungsver-
merk erteilt. 
 
„An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk der Gemeinde Bestwig, Best-
wig: 
 
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk Bestwig, Bestwig, für das Wirtschaftsjahr 
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung 
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung 
der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf 
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die 
Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesell-
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schaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Wir gewinnen ein Verständ-
nis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsys-
tems der Gesellschaft abzugeben. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewand-
ten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den er-
gänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs. Der Lagebericht steht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Betriebes und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zu-
treffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Röh-
richt – Dr. Schillen GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine 
Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprü-
fung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht 
der GPA NRW nicht erforderlich. 
 

Herne, den 17.01.2019 

 

GPA NRW 

gez. i.A. Gregor Loges 

 

 

Der Jahresabschluss des Abwasserwerks der Gemeinde Bestwig und der Lagebericht 
für das Wirtschaftsjahr 2017 liegen bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlus-
ses im Bürger- und Rathaus der Gemeinde Bestwig, Zimmer 2.08, öffentlich aus. 
 

Bestwig, 25.01.2019 

 

BM Ralf Péus 

Betriebsleiter des Abwasserwerks der Gemeinde Bestwig 
 


